
Groß-Enzersdorf, am 08.07.2025 

An die Bürgermeisterin 
der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 

Dringlichkeitsantrag: 
Ergänzung des Punktes 

„"Vorsicht Kinder"-Tafel im Bereich Spielplatz 
Neu-Oberhausen“ auf die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung vom 08.07.2025 
gemäß § 46 Abs. 3 NÖGO 1973 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 
möge in seiner Sitzung am 08.07.2025 beschließen, … 
… dass der Punkt "Vorsicht Kinder"-Tafel im Bereich Spielplatz Neu-Oberhausen“ 
dringlich auf die 

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 08.07.2025 ergänzt und 
inhaltlich entsprechend debattiert, sowie beschlossen wird. 

Sachverhalt/Ziele: 
Der Kinderspielplatz in Neu-Oberhausen am Kräuterweg liegt ziemlich abgelegen, 
dennoch kommt es immer wieder dazu, dass sich gerade in diesem Bereich, vor allem im 
nicht asphaltieren Abschnitt, immer wieder Personen mit einer nicht angemessenen/
überhöhten Geschwindigkeit mit ihrem KFZ und LKW bewegen. Dieser Umstand gerade 
im Bereich eines Kinderspielplatzes ist suboptimal und durchaus gefährlich für die Kinder 
aber auch Eltern, welche den Spielplatz betreten oder verlassen.

Dementsprechend sollte seitens der Stadtgemeinde die Mindestanforderung durch die 
Anbringung einer Verkehrstafel mit der Aufschrift "Vorsicht Kinder" in diesem Bereich 
erfüllen. Weiters wäre es zielführend, wenn der Stadtrat für Mobilität diesen Punkt in 
seinem Ausschuss mitnimmt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen evaluiert und dem 
Stadt- und Gemeinderat in weiterer Folge präsentieren kann.

Begründung der Dringlichkeit: 
Durch das Befahren des Kräuterweges mit überhöhter Geschwindigkeit werden die 
spielenden Kinder, welche zum Spielplatz kommen, oder vom Spielplatz gehen 
überproportional gefährdet. Ortsunkundige Lenker können durch die Anbringung eines 
Verkehrsschildes "Achtung Kinder" sensibilisiert werden.

Antrag: 
Das  Kollegialorgan des Gemeinderates möge beschließen, dass die Ergänzung  des 
Punktes auf die Tagesordnung durchgeführt wird und den Mandataren und 
Mandatarinnen aller Fraktionen die Möglichkeit gegeben wird in der Sache einen 
zielführenden Diskurs zu führen. 
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